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                 im April 2025 

 
Feuerwehrstandort Ahrensfelde – Ihr Schreiben vom 10.04.2025 
 
 
Sehr geehrte Frau  
 
vielen Dank für Ihre rasche Antwort. 
 
Sie schreiben ausschließlich in der Ich-Form, so dass man annehmen könnte, es handelt sich hierbei nicht 
um die Auffassung der Kommunalaufsicht. 
 
Wir möchten Sie bitten, uns Ihre vorgesetzte Dienststelle zu nennen, damit die Interessen der 
untergegangenen Gemeinde Ahrensfelde weiterhin wahrgenommen werden können. 
 
Außerdem beantragen wir gemäß §4 Informationszugangsgesetz S-H die Zusendung des Schriftverkehrs 
hinsichtlich des Feuerwehrbedarfsplanes mit der Stadt Ahrensburg und Ihren Gremien. Ebenso 
hinsichtlich der nicht realisierten Südumfahrung. Gerne per pdf an unsere o. g. Mailadresse. 
 
Beides sind für die untergegangene Gemeinde Ahrensfelde und ihre Einwohnerschaft essentielle 
Vereinbarungen aus dem Eingemeindungsvertrag, ohne die dieser schwerlich zustande gekommen wäre. 
 
Für ein persönliches Gespräch stehen wir weiterhin zur Verfügung. 
 
Beste Grüße 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

An das Innenministerium    
Schleswig-Holstein 
Kommunalaufsicht 

Postfach 7125 

24111 Kiel 




